
1. Allgemeines, Geltungsbereich
1.1.  Die im Rahmen der Vermietung von Betonförder-

geräten - mit oder ohne Zubehör - (“Mietsache”) 
einschließlich der Gestellung von Bedienpersonal von 
uns zu erbringenden Leistungen erfolgen ausschließ-
lich zu den nachstehenden Bedingungen gegenüber 
dem Nutzer der Mietsache („Mieter“). 

1.2.  Unsere Bedingungen gelten ausschließlich; entge-
genstehende oder von unseren Bedingungen abwei-
chende Bedingungen des Käufers werden nur dann 
Vertragsbestandteil, wenn wir ausdrücklich schriftlich 
ihrer Geltung zugestimmt haben. Dies gilt auch, wenn 
wir in Kenntnis entgegenstehender Geschäftsbedin-
gungen liefern. 

1.3.  Sofern der Mieter Unternehmer im Sinn von § 14 BGB 
ist, gelten diese Bedingungen auch für alle zukünf-
tigen Geschäfte mit dem Mieter, ohne dass wir in 
jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssen. 
Über Änderungen unserer Bedingungen werden wir 
den Mieter in diesem Fall unverzüglich informieren.

1.4.  Allgemeine Geschäftsbedingungen des Mieters 
werden nicht Vertragsbestandteil. Wenn der Mieter 
Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist, gilt zudem 
Folgendes:

 1.4.1.  Allgemeine Geschäftsbedingungen des Mie-
ters werden auch dann nicht Bestandteil des 
Vertrags, wenn wir nicht ausdrücklich wider-
sprechen. 

 1.4.2.  Die Bezugnahme auf ein Dokument, das 
Geschäftsbedingungen enthält oder auf diese 
verweist führt nicht dazu, dass diese Vertrags-
bestandteil werden. 

 1.4.3.  Unsere Bedingungen gelten auch dann, 
ausschließlich, wenn wir in Kenntnis entge-
genstehender oder von unseren Bedingungen 
abweichender Bedingungen des Mieters einen 
Auftrag annehmen und ausführen. 

1.5.  Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarun-
gen mit dem Mieter (einschließlich Nebenabreden, 
Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall 
Vorrang vor diesen Bedingungen. Für den Inhalt 
derartiger Vereinbarungen ist ein Vertrag in Textform 
oder unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

2. Angebot
2.1.  Unsere Angebote sind freibleibend, sofern nicht et-

was Anderes erklärt oder vereinbart worden oder die 
Leistung erfolgt ist.

2.2.  Unseren Angeboten und unseren Annahmeerklärun-
gen liegen unsere jeweils gültigen Preislisten zugrun-
de.

2.3.  Für die richtige Auswahl der Mietsache ist allein der 
Mieter verantwortlich.

2.4.  Die Feststellung der Eignung des zu fördernden 
Betons, insbesondere seine Pumpbarkeit, obliegt 
dem Mieter. Eine Prüfung der Eignung des Betons für 
das Betonfördergerät durch uns findet nicht statt. Im 
Zweifelsfall stehen wir für ein Beratungsgespräch zu 
den Einsatzmöglichkeiten des von uns vermieteten 
Betonfördergeräts zur Verfügung. Bei Unsicherheiten 
hinsichtlich der Pumpbarkeit des Betons sind wir zu 
Pumpversuchen gegen ein gesondert zu vereinbaren-

des Entgelt bereit. Eine Beratung hinsichtlich der Eig-
nung des zu verwendenden Betons für den von dem 
Mieter beabsichtigten Einsatzzweck oder eine Analyse 
der Betonzusammensetzung können wir nicht leisten. 
Unzutreffende Angaben hinsichtlich Qualität und 
Menge des zu fördernden Betons gehen zu Lasten 
des Mieters.

2.5.  Dem Mieter ist bekannt, dass die von uns eingesetz-
ten Betonfördergeräte ausschließlich entsprechend 
der vom Hersteller definierten Systemgrenzen 
hinsichtlich Mindesttemperaturen (i. d. R. ≥ -15°) und 
Windstärken (i. d. R. < 63 km/h bis 40-Meter-Klasse 
bzw. < 52 km/h ab 40-Meter-Klasse) betrieben werden 
dürfen. Die tatsächlichen Systemgrenzen können von 
diesen Angaben abweichen und sind den Betriebsan-
leitungen der jeweiligen Mietsache zu entnehmen.

3. Pflichten / Haftung des Vermieters
3.1.  Wir verpflichten uns, dem Mieter ein arbeitsbereites 

Betonfördergerät zur durch den Mieter vorzunehmen-
den Selbstnutzung an einem vom Mieter bestimmten 
Ort und für einen von diesem benannten Zeitraum zu 
überlassen. 

3.2.  Sofern die zusätzliche Überlassung von Dienstper-
sonal vereinbart ist, haben wir dem Mieter sorgfältig 
ausgewähltes Bedienpersonal für die Mietsache zur 
Verfügung zu stellen. 

3.3.  Die Mietzeit beginnt mit dem Eintreffen der Mietsache 
am und endet mit deren Abtransport vom Aufstel-
lungsort; bei Meinungsverschiedenheiten über die 
Dauer der Mietzeit ist der Fahrtenschreiber der Miet-
sache maßgebend.

3.4.  Wir sind berechtigt, die Verpflichtung unserer Pflich-
ten durch Dritte vornehmen zu lassen. Auch in diesen 
Fällen bleiben wir Vertragspartner des Mieters.    

3.5.  Wir schulden die Gebrauchsüberlassung der in der 
von uns erstellten Auftragsbestätigung bezeichneten 
Betonfördergerätes Bedienpersonal. Einen konkreten 
durch die Mietsache zu erreichenden Leistungserfolg 
schulden wir nur, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist. 

3.6.  Wird dem Mieter mit der Mietsache auch Bedienper-
sonal überlassen, ist dieses bezogen auf die konkrete 
Bedienung des Betonfördergerätes unser Erfüllungs-
gehilfe. Bezogen auf den Einsatz des Betonförder-
gerätes vor Ort, untersteht das Bedienpersonal dem 
Mieter ist somit als dessen Erfüllungsgehilfe tätig. 

3.7.  Das von uns gestellte Bedienpersonal ist berechtigt 
die Betonförderung zu verweigern, wenn hierdurch 
das Betonfördergerät beschädigt (bspw. technische 
Leistungsüberschreitung; Zweckentfremdung) oder 
wenn Vorschriften der Arbeitssicherheit (einschließ-
lich der Arbeitszeitregelungen) verletzt werden könn-
ten. Das gleiche gilt, wenn die Gefahr besteht, dass 
Leib, Leben oder Vermögenswerte Dritter geschädigt 
werden

3.8.  Wir sind bemüht, vom Mieter gewünschte oder ange-
gebene Termine oder Fristen einzuhalten. Die Nicht-
einhaltung vereinbarter Termine oder Fristen durch 
uns berechtigen den Mieter unter den gesetzlichen 
Voraussetzungen zum Rücktritt vom Vertrag wegen 
Verzuges. 
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3.9.  Eine Gewährleistung für den mit der Mietsache geför-
derten Beton übernehmen wir nicht. Wegen Mängeln 
der Mietsache stehen dem Mieter die gesetzlichen 
Gewährleistungsansprüche zu. 

4. Objektive Unmöglichkeit / Höhere Gewalt
4.1.  Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände die 

Gewährung des Gebrauchs der Mietsache erschwe-
ren, verzögern oder unmöglich machen, sind wir 
berechtigt, die Gewährung des Gebrauchs um die 
Dauer der Behinderung hinauszuschieben und im Fal-
le der Unmöglichkeit vom Vertrag ganz oder teilweise 
zurückzutreten. Im Falle des Rücktritts nach diesen 
Bedingungen sind von uns erbrachte Leistungen 
nicht zurückzugewähren. Der Mieter hat eine für den 
erbrachten Leistungsteil ausstehende Vergütung zu 
bezahlen.

4.12  Nicht zu vertreten haben wir z.B. behördliche Ein-
griffe, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, durch 
politische oder wirtschaftliche Verhältnisse bedingte 
Arbeitsstörungen, Mangel an notwendigen Roh- und 
Betriebsstoffen, Transportverzögerungen durch 
Verkehrsstörungen, Epidemien oder Pandemien 
sowie daraus folgende behördliche Maßnahmen oder 
sonstige Ereignisse (bspw. (Ausfall von Beschäftigten, 
vorübergehende Schließung von Betrieben durch 
aufgrund von Maßnahmen zum Gesundheitsschutz), 
die bei uns, unseren Vorlieferern oder in fremden 
Betrieben eintreten, von denen die Aufrechterhaltung 
unseres Betriebes oder die Erfüllung unserer vertrag-
lichen Pflichten gegenüber dem Käufer abhängig ist 
und die für uns unvermeidbar und unvorhersehbar 
sind. Tritt ein solcher Fall ein, werden wir den Mieter 
unverzüglich informieren. 

5. Pflichten des Mieters
5.1.  Der Mieter ist verpflichtet, uns den vereinbarten Miet-

zins nach Fälligkeit zu entrichten sowie die Mietsache 
pfleglich zu behandeln und nach Gebrauch fachge-
recht gereinigt und in ordnungsgemäßem Zustand 
zurückzugeben.

5.2.  Sofern mit der Mietsache auch Bedienpersonal 
überlassen wird, darf dieses nur zur Bedienung der 
Mietsache einsetzen. Ein Weisungsrecht des Mie-
ters gegenüber dem Bedienpersonal besteht nicht, 
insbesondere nicht bezogen auf den Arbeitsort, die 
Ausführung der Arbeiten und der konkreten Bedie-
nung der Mietsache, 

5.3.  Der Mieter hat sich unverzüglich nach Eintreffen der 
Mietsache am Aufstellungsort (Vermietung mit Bedi-
enpersonal) davon zu überzeugen, dass dieses ohne 
sichtbare Schäden ist. Etwaige Beschädigungen an 
dem Gerät hat uns der Mieter unverzüglich anzuzei-
gen. Etwaige Defekte oder Funktionsstörungen an 
dem vermieteten Betonfördergerät hat uns der Mieter 
unverzüglich mitzuteilen.

5.4.  Der Mieter hat vorab sicherzustellen, dass das Be-
tonfördergerät den Aufstellungsort über feste und 
tragfähige Fahrwege erreichen und verlassen kann. 
Der Boden der Zufahrtswege muss – insbesondere 
auch neben Baugruben und Böschungen und unter 
Berücksichtigung gewichtsmäßiger Belastbarkeits-
grenzen – das Gewicht des Betonfördergeräts von bis 
zu 63 Tonnen tragen können. Die Zu- und Abfahrts-
wege müssen unter Berücksichtigung notwendiger 
Sicherheitsabstände und der erforderlichen Durch-
fahrtshöhe freigeräumt sein. Der Mieter hat vorab zu 
klären, ob am Aufstellungsort oder auf den Zu- und 
Abfahrtswegen des Betonfördergerätes Brücken, 

Stromleitungen, verborgene Tunnel, Schächte und 
Kanäle oder vergleichbare Anlagen vorhanden sind, 
welche den Einsatz und die Sicherheit des Beförde-
rungsgerätes – namentlich im Hinblick auf dessen 
Gesamtgewicht, die auftretenden Eckstützkräfte und 
den damit einhergehenden Bodendruck – gefährden 
könnten. Hat der Mieter Zweifel an der Tragfähigkeit 
des Aufstellorts oder der Zufahrts- und Abfahrtswege, 
so hat er uns darüber unverzüglich zu unterrichten. 
Der Mieter hat evtl. erforderliche Genehmigungen, 
insbesondere für Straßen- und Bürgersteigabsperrun-
gen rechtzeitig, jedoch spätestens vor Pumpbeginn, 
zu beschaffen und die erforderlichen Schutzmaß-
nahmen durchzuführen. Er verpflichtet sich ferner 
dafür Sorge zu tragen, dass alle Freileitungen (Strom, 
Telefon) im Arbeitsbereich der Pumpen abgeschaltet 
werden. 

5.6.  Der Mieter wird das Bedienpersonal des Betonförder-
gerätes vor Aufstellung des Geräts über den Zustand 
der Baustelle und insbesondere deren sicherheitsre-
levanten Besonderheiten informieren und das Bedi-
enpersonal in die konkreten örtlichen Gegebenheiten 
der Baustelle einweisen. Wir behalten uns vor, die ört-
lichen Gegebenheiten am Einsatzort vor Aufstellung 
des Betonfördergeräts im Rahmen einer Sichtkontrol-
le zu überprüfen (Sichtprüfung). Hierfür ist unseren 
Mitarbeitern Zugang zur Baustelle zu gewähren.

5.7.  Der Mieter ist verantwortlich, dass das Betonförder-
gerät an dem vom Mieter benannten Aufstellungs-
ort eingesetzt werden kann. Ferner hat er dafür zu 
sorgen, dass Schalungs-, Bau- und Gerüstteile der 
Dauerbelastung des Fördervorganges standhalten 
und der Aufstellungsort für den Fördervorgang 
geeignet ist. Sind die vorgenannten Voraussetzungen 
nicht gegeben, hat der Mieter alle daraus folgenden 
Konsequenzen zu übernehmen, insbesondere haftet 
der Mieter für alle daraus entstehenden Schäden.

5.7.  Für die Beseitigung aller durch den Arbeitsablauf 
verursachten Verschmutzungen, insbesondere von 
Straßen, Bürgersteigen, Gebäudeteilen und Kanalisa-
tion ist ausschließlich der Mieter verantwortlich. Fer-
ner hat er dafür zu sorgen, dass Schalungs-, Bau- und 
Gerüstteile der Dauerbelastung des Fördervorganges 
standhalten und der Aufstellungsort für den Förder-
vorgang geeignet ist. Sind die vorgenannten Voraus-
setzungen nicht gegeben, hat der Mieter alle daraus 
folgenden Konsequenzen zu übernehmen, insbeson-
dere haftet der Mieter für alle daraus entstehenden 
Schäden ohne Rücksicht auf sein Verschulden.

5.8.  Der Mieter hat für uns kostenlos einen Wasseran-
schluss am Aufstellungsort bereitzuhalten, der eine 
Wasserentnahme in einem für Betrieb und Reinigung 
der Mietsache und Rohrleitungen erforderlichen 
Umfang ermöglicht. Zudem hat der Mieter das erfor-
derliche Personal bereitzustellen, das für den nach 
Anleitung durch unseren Beauftragten durchzufüh-
renden Auf- und Abbau der Mietsache erforderlich ist. 
Zudem hat er in ausreichendem Maße Mittel für das 
Schmieren der Rohrleitungen und Platz zum Reinigen 
der Mietsache sowie Ablegen von Betonresten auf 
oder an der Baustelle nach den geltenden gesetzli-
chen Vorschriften bereitzuhalten.

5.9.  Der Mieter hat ferner dafür einzustehen, dass der zu 
fördernde Beton mit der Mietsache überhaupt förder-
bar ist. Weder wir noch das eingesetzte Bedienungs-
personal ist zur Prüfung des zu pumpenden Betons 
verpflichtet. 

5.10.  Der Mieter haftet auch für die Folgen unrichtiger und/



oder unvollständiger Angaben bei Abruf; Übermitt-
lungsfehler gehen zu seinen Lasten.

5.11.  Sofern sich die von uns geschuldete Leistung auf-
grund eines von dem Mieter zu vertretenden Um-
standes verzögert, verspätet oder unterbleibt, so hat 
dieser uns so zu stellen, wie wir bei ordnungsgemä-
ßer Erfüllung des Mietvertrages gestanden hätten.

5.12.  Der Mieter ist für die kostenlose Entsorgung der bei 
der Reinigung der Mietsache anfallenden Betonmen-
ge auf der jeweiligen Baustelle verantwortlich. 

5.13.  Bei Vermietung der Mietsache mit Bedienungsperso-
nal, darf das Bedienungspersonal nur zur Bedienung 
der Mietsache eingesetzt werden. Erteilt der Mieter 
dem Bedienungspersonal Weisungen, erfolgen die 
Umsetzungen dieser auf Risiko des Mieters. Das 
Bedienungspersonal ist berechtigt, Weisungen 
des Mieters zu widersprechen, wenn das Befolgen 
Weisung zu einem nicht sachgemäßen Gebrauch 
des Betonfördergeräts führt oder den Vorgaben der 
Arbeitssicherheit nicht entspricht. 

6. Mietzeit
6.1.  Die Mietzeit der von uns zur Verfügung gestellten 

Mietsache bestimmt sich nach der Auftragsbestäti-
gung.

6.2.  Ist in der Auftragsbestätigung eine Mietzeit nicht 
definiert, beginnt die Mietzeit mit dem Eintreffen des 
Betonfördergerätes am Aufstellungsort und endet 
mit dessen Abtransport vom Aufstellungsort.

6.3.  Termine sind nur verbindlich, wenn sie von uns bestä-
tigt wurden (Terminvereinbarung).

6.4.  Die Überschreitung vereinbarter Termine von bis zu 
24 Stunden – bedingt durch technische Defekte oder 
durch einen unvorhergesehenen Ausfall des von uns 
gestellten Bedienpersonals im Krankheitsfall – be-
rechtigen den Mieter nicht zum Rücktritt vom Vertrag. 
Zum Rücktritt vom Vertrag ist der Mieter nach Maß-
gabe der gesetzlichen Bestimmungen erst berechtigt, 
wenn die 24-Stunden-Frist abgelaufen ist und wir 
keine Abhilfe innerhalb dieses Zeitraums schaffen 
konnten. Die 24-Stunden- Frist beginnt mit der in 
Textform mitgeteilten Beseitigungsaufforderung des 
Mieters.

6.5.  Ist die vertragsgemäße Gewährung des Gebrauchs 
des Betonfördergerätes infolge höherer Gewalt (Siehe 
Ziff. 4) vorübergehend nicht möglich, so verlängert 
sich die Mietzeit um die Dauer des Behinderungszeit-
raums. Für die Dauer des Behinderungszeitraums fällt 
keine Miete an. Dauert der infolge höherer Gewalt 
eingetretene Behinderungszeitraum mehr als 4 Wo-
chen an, sind beide Vertragsseiten zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt.

7. Gewährleistung / Haftung
7.1.  Wir gewährleisten die Gebrauchsfähigkeit des von 

uns überlassenen Betonfördergerätes gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen (§§ 535 ff. BGB).

7.2.  Treten während der Mietzeit Mängel an der Mietsache 
auf, hat der Mieter uns diese unverzüglich anzuzei-
gen. Wir sind berechtigt, nach unserem Ermessen 
innerhalb angemessener Frist eine Mängelbeseitigung 
(Reparatur) oder Ersatzlieferung vorzunehmen. 

7.3.  Zur Kündigung des Mietvertrags ist der Mieter 
berechtigt, wenn er uns eine angemessene Frist zur 
Mängelbeseitigung gesetzt hat und innerhalb dieser 
der Mangel von uns nicht beseitigt wurde.

7.4.  Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, so-
fern sich aus den nachfolgenden Bedingungen nichts 
Anderes ergibt.

7.5.  Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem 

Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
7.6.  Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir 
 7.6.1.  für Schäden aus der Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit,
 7.6.2.  für Schäden aus der Verletzung einer wesent-

lichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in 
diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den 
Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise ein-
tretenden Schadens begrenzt. In diesem Fall 
ist unsere Haftung der Höhe nach begrenzt auf 
die Deckungssumme unserer Haftpflichtver-
sicherung (mind. 2,5 Mio. € je Schadensfall). 
Eine Haftung für Mangelfolgeschäden ist 
ausgeschlossen. 

7.7.  Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten 
nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen 
haben. Unsere Haftung als Vermieters gemäß § 536a 
Abs. 1, 3. Alt. BGB wird durch die vorstehenden Rege-
lungen nicht ausgeschlossen oder beschränkt

7.8.  Wird mit der Mietsache dem Mieter auch Bedienper-
sonal überlassen, wird dieses im Pflichtenkreis des 
Mieters tätig. Für vom Bedienpersonal verursachte 
Schäden haften wir nur, wenn wir das Bedienpersonal 
nicht ordnungsgemäß ausgewählt haben. Im Übrigen 
haftet der Mieter. Der Mieter haftet für Schäden, die 
entstehen, weil die Mietsache nicht bestimmungs-
gemäß genutzt wurde. Der Mieter haftet zudem für 
Schäden, die während der Mietzeit bei Dritten auf-
grund des Betriebs des Betonfördergeräts entstehen. 
Sofern der Dritte uns in Anspruch nehmen sollte, 
ist der Mieter verpflichtet, uns im Innenverhältnis 
von diesen freizustellen. Vorstehende Pflichten des 
Mieters bestehen nicht, wenn er nachweist, dass der 
Schaden während der Mietzeit nicht schuldhaft von 
ihm herbeigeführt wurde.  

8. Sicherungsrechte
8.1.  Die nachfolgenden Regelungen gelten, wenn der 

Mieter Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist. 
8.2.  Der Mieter tritt uns zur Sicherung der Erfüllung sämt-

licher Forderungen, die wir gegen ihn haben, gleich 
aus welchem Rechtsgrund, schon jetzt alle seine 
auch künftig entstehenden Forderungen aus dem 
Bauvertrag, bei dessen Ausführung die Mietsache 
eingesetzt wird, mit allen Nebenrechten in Höhe des 
Wertes unserer Leistung mit Rang vor dem restlichen 
Teil seiner Forderungen ab. Wir nehmen die Abtre-
tungserklärung des Mieters hiermit an.

8.3.  Auf unser Verlangen hat uns der Mieter die in Ziff. 
8.2 genannten Forderungen aus dem Bauvertrag im 
Einzelnen nachzuweisen und seinem Vertragspartner 
die erforderliche Abtretung bekannt zu geben mit der 
Aufforderung bis zur Höhe der in Ziff. 8.2 genannten 
uns zustehenden Ansprüche an uns zu zahlen. Wir 
sind berechtigt, jederzeit auch selbst den Vertrags-
partner unseres Mieters von der Abtretung zu be-
nachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Von 
dieser Befugnis werden wir solange keinen Gebrauch 
machen, wie der Mieter seinen Zahlungsverpflichtun-
gen ordnungsgemäß nachkommt.  Sobald der Mieter 
unsere Forderungen erfüllt hat, sind die sicherungs-
halber abgetretenen Forderungen frei.

8.4.  Für den Fall, dass der Mieter an uns abgetretene 
Forderungsteile einzieht, tritt er uns bereits jetzt die 
Restforderung in Höhe des jeweils eingezogenen 



Forderungsteils ab. Wir nehmen die Abtretungserklä-
rung hiermit an. Der Anspruch auf Herausgabe der 
eingezogenen Beträge bleibt unberührt.

8.5.  Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherheiten 
als Sicherung für die Erfüllung unserer Saldoforde-
rung.

8.6.  Der Mieter hat uns von einer Pfändung oder jeder an-
deren Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte 
unverzüglich zu benachrichtigen. Er hat uns alle für 
eine Intervention notwendigen Unterlagen unverzüg-
lich zu übergeben und uns zur Last fallende Interven-
tionskosten zu tragen.

8.7.  Auf Verlangen des Mieters werden wir die uns zuste-
henden Sicherheiten insoweit freigeben, als deren 
Wert die gesamten Forderungen (Ziff. 5.1) um 10 % 
übersteigt.

9. Mietzins- und Zahlungsbedingungen
9.1.  Unsere Vergütung richtet sich nach der vertraglichen 

Vereinbarung. Maßgeblich ist die Auftragsbestäti-
gung

9.2.  Erhöhen sich zwischen Vertragsabschluss und der 
Ausführung der Leistung unsere Selbstkosten, ins-
besondere für Personal und Betriebsstoffe, sind wir 
berechtigt, den Mietzins entsprechend zu erhöhen. 
Ist der Mieter kein Unternehmer, können wir die 
Anpassung der Miete nur verlangen, wenn zwischen 
Vertragsschluss und der Überlassung der Mietsache 
mehr als vier (4) Monate liegen.

9.3.  Unsere Rechnungen sind sofort nach Erhalt und 
Überlassung der Mietsache ohne jeden Abzug zu 
bezahlen. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen 
Vereinbarung. Wir sind nach unserer Wahl berechtigt, 
die Rechnung au Papier über den Postversand oder 
in einem elektronischen Format an den Käufer zu 
übersenden. Der Mieter stimmt der elektronischen 
Rechnungsstellung zu und wird ggf., eine gesonder-
te Mail-Adresse für die Übersendung der Rechnung 
bereitstellen.  

9.4.  Sind unsere Rechnungen überfällig und/oder ein 
eingeräumtes Forderungslimit überschritten, sind wir 
berechtigt, keine weitere Lieferung oder Leistung zu 
erbringen, bis der Zahlungseingang für die Rechnung 
erfolgt und/oder das Forderungslimit wieder unter-
schritten ist.

9.5.  Wenn nach dem Abschluss des Vertrages in den 
Vermögensverhältnissen des Mieters eine wesentliche 
Verschlechterung eintritt, durch die der Anspruch auf 
Gegenleistung gefährdet wird, z.B. der Mieter seine 
Zahlungen einstellt, überschuldet ist oder in sonsti-
ger Weise in den Vermögensverhältnissen des Mieters 
eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die 
unser Anspruch gefährdet wird, können wir die uns 
obliegende Leistung verweigern, bis die Gegenleis-
tung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet ist.

9.6.  Aufrechnung durch den Mieter mit Gegenansprü-
chen, gleich welcher Art, ist ausgeschlossen, es sei 
denn, dass der zur Aufrechnung gestellte Gegenan-
spruch von uns nicht bestritten oder rechtskräftig 
festgestellt ist. Bei Mängeln der Mietsache bleiben die 
Gegenrechte des Mieters insbesondere die in dieser 
Vereinbarung genannten Rechte zur Minderung un-
berührt.

9.7.  Mängelrügen beeinflussen weder Zahlungspflicht 
noch Fälligkeit, und der Mieter verzichtet darauf, 
irgendein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen. 

9.8.  Hat uns der Mieter eine Lastschriftermächtigung im 
Abbuchungsauftrags- oder Einzugsermächtigungs-
verfahren erteilt, erfolgt der Einzug im SEPA-Last-

schriftverfahren.  Der Mieter ist verpflichtet, uns ein 
entsprechendes Mandat zu erteilen. Der Einzug der 
Lastschrift erfolgt – sofern nichts Anderes vereinbart 
ist – 10 Tage nach Rechnungsdatum. Die Frist für die 
Vorankündigung (Pre-Notification) wird auf einen Tag 
verkürzt. Der Mieter sichert zu, dass das Konto ausrei-
chend gedeckt ist. Kosten, die bei uns aufgrund der 
Nichteinlösung oder der Rückbuchung der Lastschrift 
entstehen, gehen zu Lasten des Mieters, solange die 
Nichteinlösung oder die Rückbuchung nicht durch 
uns verursacht wurde. 

10. Kündigung des Mietvertrags
10.1.  Während der vereinbarten Mietzeit ist der Vertrag 

über die Anmietung der Mietsache ordentlich nicht 
kündbar.

10.2.  Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des 
Mietvertrages wegen wichtigen Grundes bleibt un-
berührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
wenn

 10.2.1.  der Mieter eine wesentliche Vertragspflicht 
verletzt und diese Verletzung nach entspre-
chender Fristsetzung durch uns nicht besei-
tigt, insbesondere mit vereinbarten Zahlungen 
in Verzug ist,

 10.2.2.  der Mieter das von uns ihm zum Gebrauch 
überlassene Betonfördergerät sachwidrig 
verwendet und/oder seine Obhutspflichten 
bezüglich dieser Anlage während der Mietzeit 
in grober Weise verletzt,

 10.2.3.  in der Person des Mieters Umstände eintreten, 
die erhebliche Zweifel an seiner Kreditwürdig-
keit begründen und diese nach schriftlicher 
Aufforderung durch uns innerhalb angemes-
sener Frist von dem Mieter nicht ausgeräumt 
werden können,

 10.2.4.  erhebliche Sicherheitsmängel an dem von 
dem Mieter genannten Aufstellungsort des 
Betonfördergerätes gegeben sind und diese 
nach entsprechender Fristsetzung unsererseits 
innerhalb dieser Frist nicht beseitigt werden

11. Compliance / Anti-Bestechung
11.1.  Der Käufer ist verpflichtet, grundsätzlich und im 

Zusammenhang mit dem Abschluss und der Durch-
führung des Vertrags, keine strafbaren Handlungen 
zu begehen. Dies umfasst insbesondere die Pflicht 
keine Handlungen zu begehen oder Handlungen zu 
unterlassen, die zu einer Strafbarkeit wegen Betrugs 
oder Untreue, Insolvenzstraftaten, rechtswidrigem 
Verhalten gegen den Wettbewerb, oder Bestechlich-
keit von beim Lieferanten beschäftigten Personen 
oder Dritten führen können. 

11.2.  Sollte der Kunde gegen die vorstehende Regelung 
verstoßen, sind wir berechtigt, sämtliche Vertrags-
beziehungen mit ihm fristlos zu kündigen oder von 
diesen zurückzutreten. 

12.  Hinweis nach § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 
(VSBG)

  Wir nehmen nicht an außergerichtlichen Streitbeile-
gungsverfahren nach dem VSBG teil.

13. Hinweise zum Datenschutz
  Der Käufer wird darauf hingewiesen, dass durch uns 

personenbezogene Daten entsprechend den Vorga-
ben des Datenschutzrechts, insbesondere der Daten-
schutz-Grundverordnung, verarbeitet werden. 

14. Gerichtsstand und anwendbares Recht



14.1.  Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis 
sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit 
entspringenden Rechtsstreitigkeiten mit Kaufleuten 
im Sinne des Handelsgesetzbuches ist Hamburg.

 
14.2. Es gilt materielles deutsches Recht.

    

Stand 01.01.2022


